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Rehabilitation bei Kindern und Jugendlichen

- der Weg der Antragstellung -

Merkblatt für Ärzte

Ziel: Der Arzt sollte wissen, wie man Eltern und Jugendliche beraten kann, die eine Rehabilitation oder andere Vorsorgeleistungen in Anspruch nehmen wollen.

1. Eltern/Patienten ab 15 J. , die eine Rehabilitation durchführen wollen, müssen nicht notwendig einen Arzt aufsuchen, es ist jedoch ratsam, dieses zu tun, da die Kostenträger spätestens nach Antragstellung eine ärztliche Stellungnahme dazu fordern.

2. Es sind die Eltern des  Kindes oder der Jugendliche ab 15 J. selbst, die den Antrag beim Kostenträger stellen müssen. Formulare dazu können die Eltern bei dem Kostenträger selbst besorgen oder sich aus dem Internet herunterladen www.Deutsche-Rentenversicherung-Bund.de
3. Der behandelnde niedergelassene  Arzt oder die ambulante Betreuungsstelle (z.B. Poliklinik) muss entscheiden, ob und welche  „Maßnahme“ notwendig ist:

A. eine Vorsorgemaßnahme § 23 SGB V  (Krankenkasse)

B. oder eine Rehabilitationsmaßnahme § 40 SGB V (Krankenkasse)

oder 

C. eine Rehabilitationsmaßnahme §  31 SGB VI (Rentenversicherung)
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d.h. „Vorsorgeleistungen“ werden nur über die Krankenkassen finanziert (SGB V), Rehabilitationsmaßnahmen werden sowohl über die Krankenkassen (SGB V)als auch über die Rentenversicherungsträger (SGB VI)finanziert.

Weitere Kostenträger sind

· Beihilfe/private Krankenversicherung: hier ist zu beachten, dass jede Beihilfe und jede private Kasse unterschiedliche Verträge mit ihren Versicherten „abschließt“, die in manchen Fällen die Finanzierung von Rehabilitation ausschließen.

· selten: Sozialämter - hier werden Rehabilitationen/Vorsorgeleistungen evtl. von der Sozialhilfe erbracht (zur Zeit im Umbruch)

Auszüge aus dem Gesetzestext: 

§ 23 SGB V Medizinische Vorsorgeleistungen

(1) Versicherte haben Anspruch auf ärztliche Behandlung und Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln, wenn diese notwendig sind,

1. eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer Krankheit führen  würde, zu beseitigen,

2. einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes entgegenzuwirken 

3. Krankheiten zu verhüten oder deren Verschlimmerung zu vermeiden oder

4. Pflegebedürftigkeit zu vermeiden.

(2)Reichen bei Versicherten die Leistungen nach Absatz 1 nicht aus, kann die Krankenkasse aus medizinischen Gründen erforderliche ambulante Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten erbringen. Die Satzung der Krankenkasse kann zu den übrigen Kosten, die Versicherten im Zusammenhang mit dieser Leistung entstehen, einen Zuschuss von bis zu 13 Euro täglich vorsehen.

(3)...

(4) Reichen bei Versicherten die Leistungen nach Absatz 1 und 2 nicht aus, kann die Krankenkasse Behandlung mit Unterkunft und Verpflegung in einer Vorsorgeeinrichtung erbringen, mit der ein Vertrag nach § 111 besteht.

§ 40 SGB V Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

(1) Reicht bei Versicherten eine ambulante Krankenbehandlung nicht aus, um die in § 11 Abs. 2 beschriebenen Ziele zu erreichen, kann die Krankenkasse aus medizinischen Gründen erforderliche ambulante Rehabilitationsleistungen in Rehabilitationseinrichtungen, für die ein Versorgungsvertrag nach §111 besteht, oder, soweit dies für eine bedarfsgerechte, leistungsfähige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten mit medizinischen Leistungen ambulanter Rehabilitation erforderlich ist, in wohnortnahen Einrichtungen erbringen.

(2) Reicht die Leistung nach Absatz 1 nicht aus, kann die Krankenkasse stationäre Rehabilitation mit Unterkunft und Verpflegung in einer Rehabilitationseinrichtung erbringen, mit der ein Vertrag nach § 111 besteht.

§ 31 SGB VI Sonstige Leistungen

(1) Als sonstige Leistungen zu Teilhabe können erbracht werden

1. Leistungen zur Eingliederung von Versicherten in das Erwerbsleben, insbesondere nachgehende Leistungen zur Sicherung des Erfolges der Leistungen zur Teilhabe

2. stationäre medizinische Leistungen zur Sicherung der Erwerbsfähigkeit für Versicherte, die eine besonders gesundheitsgefährdende, ihre Erwerbsfähigkeit ungünstig beeinflussende Beschäftigung ausüben,

3. ...

4. stationäre Heilbehandlung für Kinder von Versicherten, Beziehern von Rente wegen Alters, wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder für Bezieher einer Waisenrente, wenn hierdurch voraussichtlich eine erhebliche Gefährdung der Gesundheit beseitigt oder eine beeinträchtigte Gesundheit wesentlich gebessert oder wiederhergestellt werden kann.

Fazit: Die Eltern oder die Patienten ab 15.LJ. selbst können einen Antrag auf „Maßnahmen“ über die ambulante Versorgung durch den niedergelassenen Arzt hinaus selbst beantragen, benötigen jedoch eine ärztliche Stellungnahme ihres Arztes, die dem Antrag beigefügt wird oder separat eingereicht werden kann.
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